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Herstellung eines Seitenarms als 
erweiterter Fließgewässer-Lebensraum
mit ausreichender Mindestwasserführung.

Herstellung eines Seitenarms als 
erweiterter Fließgewässer-Lebensraum
mit ausreichender Mindestwasserführung.

UI 1
UI 2 UI 3

UI 4

UI 5

UI 6

Einmündung Reutenbach

Ableitungsmöglichkeit 
vom EnBW-Kanal

Obere Buxheimer Schwelle (Fl.-km 49,156)
Fallhöhe:  2,1 m
Fischaufstieg: Beckenpass

Untere Buxheimer Schwelle (Fl.-km 48,200) 
Fallhöhe:  2,7 m
Fischaufstieg: nicht vorhanden

Arlacher Wehr (Fl.-km 46,942)
Fallhöhe:  3,7 m
Fischaufstieg: nicht vorhanden

ehem. Schwelle Buxheim (Fl.-km 45,872)
Fallhöhe:  zerstört Obere Egelseer Schwelle (Fl.-km 45,431)

Fallhöhe:  1,9 m
Fischaufstieg: Beckenpass

Sohlschwelle Oberopfingen (Fl.-km 43,500)
Fallhöhe:  5,0 m
Fischaufstieg: nicht vorhanden

Sohlschwelle Heimertingen (Fl.-km 43,115)
Fallhöhe:  2,1 m
Fischaufstieg: Beckenpass

Sohlschwelle Heimertingen (Fl.-km 41,500)
Fallhöhe:  4,0 m
Fischaufstieg: nicht vorhanden

Kirchdorfer Wehr (Fl.-km 39,348)
Fallhöhe:  7,3 m
Fischaufstieg: nicht vorhanden

Sohlschwelle Fellheim (Fl.-km 38,156)
Fallhöhe:  3,0 m
Fischaufstieg: Beckenpass
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Sinningen

Heimertingen

Errichtung eines Umgehungsbaches mit
gesicherter Mindestwasserführung
rechtsufrig [69.3]. 

Optimierung der biologischen Durchgäng-
igkeit.Umgestaltung der Schwelle in eine
Raue Rampe.

Optimierung der biologischen Durchgäng-
igkeit durch Auflassung und Rückbau
der bestehenden Rampe  [69.4]. 

Umgestaltung der Schwelle in eine durch-
gängige Raue Rampe geplant [69.2].

Optimierung der biologischen Durchgäng-
igkeit.Umgestaltung der Schwelle in eine
Raue Rampe.

Erhalt der Durchgängigkeit bei der Errich-
tung möglicher Sohlsicherungen im 
Bereich der ehemaligen Schwelle.

Herstellung einer Fischaufstiegsanlage.

Ersatz der Wehrschwelle durch raue 
Rampe [69.2]. Eventuell Nutzung der
Buxach als Umgehungsbach. 

Freihalten der Uferstreifen in Siedlungs-
bereichen von Bebauung. 

Erwerb mindestens 100 m breiter Gewässerrandstreifen zur 
Entwicklung beidseitig prioritär.
Förderung und Pflege von lichten Trockenwaldbereichen und 
Brennenstandorten.
Förderung eines zusammenhängenden Auwaldgürtels am Ufer.
Bespannung von Auerinnen.

Optimierung der biologischen Durchgängig-
keit an der Einmündung der Buxach [69.5] 
durch Abflachung der Rampe und 
Sicherstellung ausreichender Wassertiefen 
im Wanderkorridor.

Förderung und Pflege von lichten Trockenwald-
bereichen und Brennenstandorten.
Extensive Pflege und Freistellen von Magerwiese
linksufrig. 

Förderung und Pflege von lichten Trockenwald-
bereichen und Brennenstandorten.
Extensive Pflege und Freistellen von Magerwiese
linksufrig. 

Erwerb mindestens 100 m breiter Gewässerrandstreifen
beidseitig. Rückbau Ufersicherung und Verlegung Weg.
Bespannung von Auerinnen. Freihalten der Uferstreifen in Siedlungs-

bereichen von Bebauung. 

Erwerb mindestens 100 m breiter Gewässerrandstreifen zur 
Entwicklung beidseitig prioritär.
Förderung und Pflege von lichten Trockenwaldbereichen und 
Brennenstandorten.
Förderung eines zusammenhängenden Auwaldgürtels am Ufer.
Bespannung von Auerinnen.
Extensive Pflege und Freistellen der Magerwiesen auf Deichen
linksufrig.

Neuanlage von Tümpeln in Geländemulde.

Herstellung der biologischen Durchgängig-
keit an der Mündung des Reutenbachs 
durch Umgestaltung Absturz in raue Rampe.

Uferaufweitung und naturnahe Gestaltung
Erlebnisbereich Fluss

Aktive Aufweitung des eingeengten Gewässerbettes beidseitig,
insbesondere aber rechtsufrig.
Zulassen der morphologischen Eigenentwicklung durch teilweisen
Rückbau der Ufersicherung [70.2], Wege verlegen.
Verhinderung bzw. Verringerung der weiteren Sohlerosion und Ein-
tiefung unterhalb der Sohlschwelle Heimertingen.
Ufer und Sohle der Iller im Bereich der Kläranlage Heimertingen
sichern.
Umsetzung strukturverbessernder Maßnahmen im vorhandenen
Gewässerbett.

Herstellen geeigneter Ausleitungen in die 
Aue zur Bespannung von Auerinnen [75.1].

Herstellen geeigneter Ausleitungen in die 
Aue zur Bespannung von Auerinnen [75.1].

Erhalt und Anbindung der bestehenden 
Tümpel [75.1] sowie Neuanlage weiterer 
Tümpel in Auerinnen.

Herstellen geeigneter Ausleitungen in die Aue 
beidseitig oberhalb des Arlacher Weihers zur 
Bespannung von Auerinnen [75.1].

Aktive Aufweitung des eingeengten Gewässerbettes beidseitig. 
Zulassen der morphologischen Eigenentwicklung durch
teilweisen Rückbau der Ufersicherung [70.2], Wege verlegen.
Prüfung auf Verzicht/Rückbau oder Rückverlegung von Deichen
oberhalb des Arlacher Wehres [65.1].
Verhinderung bzw. Verringerung der weiteren Sohlerosion und Ein-
tiefung oberhalb der zerstörten Schwelle Buxheim.
Umsetzung strukturverbessernder Maßnahmen im vorhandenen
Gewässerbett.

Auwaldgürtel
fördern

Zulassen der morphologischen Eigenentwicklung durch teilweisen
Rückbau der Ufersicherung [70.2], Wege verlegen beidseitig.
Rückverlegung der Hochwasserschutzdeiche zur Förderung von
Ausuferungen in die Aue sowie Prüfung auf Verzicht/Rückbau
der Deiche [65.1].
Von Fl.-km 43,6 bis 44,1 ist eine Rückverlegung des Deiches und
eine Ausleitung ins Vorland linksufrig geplant.
Umsetzung strukturverbessernder Maßnahmen im vorhandenen
Gewässerbett.

220kV
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Datengrundlagen:
Daten aus dem Räumlichen Informations- und Planungssystem (RIPS) der Landesanstalt für Umwelt, 
Messungen und Naturschutz Baden Württemberg; 01.07.2013
Link: http://www.lubw.baden-württemberg.de
Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg
(www.lgl-bw.de) Az.:2851.9-1/19
Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnachweis nicht geeignet
Daten aus dem GIS-Was Bayern:
© Wasserwirtschaftsamt Donauwörth (www.wwa-don.bayern.de)
Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung, 
www.geodaten.bayern.de
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UI 4   (Fl.–km 44,0 – 35,0)  Entwicklungsziele

Entwicklung Uferstreifen    
- Erwerb oder Sicherung mindestens 100 m breiter Gewässerrandstreifen als Selbstentwicklungsflächen [70.1] und als naturnahe Flächen für 
  die Biotopvernetzung entlang der Iller. Vorrangig für die Eigenentwicklung sind dabei die rechtsufrigen Bereiche mit größeren zusammenhängenden 
  Waldgebieten. 
- Bereitstellung von Waldflächen für die Selbstentwicklung des Flusses durch Grunddienstbarkeit oder anderweitige Vereinbarungen.
- Förderung eines zusammenhängenden Auwaldgürtels am Ufer und in der Aue mit Entwicklung einer standorttypischen Baumartenzusammensetzung 
  (mit vorherrschenden Laubgehölzen und Zurückdrängung von Fichtenbeständen) auch in Siedlungsbereichen. 
- Extensive forstliche Nutzung der Auwaldbereiche mit Förderung von Alt- und Totholz und strukturreichem Bestandsaufbau unter Beachtung der Verkehrs-
  sicherungspflicht für Radweg. Anlage von Feuchtbiotopen (Tümpel, Seigen) in den tiefer liegenden Auenbereichen.
- Entwicklung von Altwasser-ähnlichen Strukturen als Rückzugsräume für Lebewesen der Fließgewässer. 
- Förderung und Pflege von lichten Trockenwaldbereichen und Brennenstandorten beidseitig der Iller, für den Trockenlebensraumverbund
  mit Auflichtung der Kiefernbestände, Förderung von Kiefern-Altholz und Auslichten der Brennenstandorte von Gehölzaufwuchs.

Gewässerstruktur und Durchgängigkeit      
- Herstellung des „guten ökologischen Potenzials“ gemäß Wasserrahmenrichtlinie für erheblich veränderten Flusswasserkörper (FWK 1_F009_BW).
- Erhöhung der Mindestwassermenge von derzeit 3 – 9 m³/s nach den Maßstäben des Wasserhaushaltsgesetzes zur 
  Wiederherstellung des Fließgewässercharakters.
- Fortführung des Geschiebemanagements aus den oberliegenden Stauhaltungen auf Basis der morphologischen Untersuchungen. Bei allen Baumaßnahmen
  an Bauwerken ist die Möglichkeit der Verbesserung der Geschiebedurchgängigkeit zu prüfen.
- Herstellung von Seitenarmen als erweiterte Fließgewässer-Lebensräume mit Fließgewässercharakter mit ausreichender Mindestwasserführung.
- Stabilisierung und Anhebung der Gewässersohle unter Erhalt des Fließgewässercharakters zur Verhinderung weiterer Sohleintiefung sowie zur 
  Förderung von Ausuferung und Wasserrückhalt in der Fläche und von auentypischen Grundwasserverhältnissen und Feuchtlebensräumen [65.2], 
  insbesondere unterhalb der Sohlschwelle und Kläranlage Heimertingen. 
- Förderung der Eigenentwicklung durch Bereitstellung breiter Uferstreifen, teilweiser Rückbau der Ufersicherung [70.2] rechtsufrig mit 
  Ausnahme der Siedlungsbereiche.
- Aktive Aufweitung des eingeengten Gewässerbettes sowie weitere morphologische Entwicklungsmaßnahmen, um naturnahe Uferstrukturen und 
  die Entstehung lichter, sich eigendynamisch verändernder, kiesiger Pionierstandorte zu fördern. 
- Wiederherstellung der biologischen Durchgängigkeit an Wehren, Schwellen und Bachmündungen [69.2, 69.3, 69.4, 69.5].

UI 3   (Fl.–km 48,8 – 44,0)  Entwicklungsziele

Entwicklung Uferstreifen    
- Erwerb oder Sicherung mindestens 50 m besser 100 m breiter Gewässerrandstreifen als Selbstentwicklungsflächen [70.1] und als naturnahe 
  Flächen für die Biotopvernetzung entlang der Iller. Vorrangig für die Eigenentwicklung sind dabei Uferstreifen am Prallufer. 
- Bereitstellung von Waldflächen für die Selbstentwicklung des Flusses durch Grunddienstbarkeit oder anderweitige Vereinbarungen.
- Förderung eines zusammenhängenden Auwaldgürtels am Ufer mit Entwicklung einer standorttypischen Baumartenzusammensetzung (mit 
  vorherrschenden Laubgehölzen und Zurückdrängung von Fichtenbeständen) auch in Siedlungsbereichen. Extensive forstliche Nutzung mit 
  Förderung von Alt- und Totholz und strukturreichem Bestandsaufbau unter Beachtung der Verkehrssicherungspflicht für Radweg.
- Entwicklung von Altwasser-ähnlichen Strukturen als Rückzugsräume für Lebewesen der Fließgewässer.
- Förderung und Pflege von lichten Trockenwaldbereichen und Brennenstandorten beidseitig der Iller, insbesondere aber linksufrig für den 
  Trockenlebensraumverbund mit Auflichtung der Kiefernbestände, Förderung von Kiefern-Altholz und Auslichten der Brennenstandorte
  von Gehölzaufwuchs.

Gewässerstruktur und Durchgängigkeit      
- Herstellung des „guten ökologischen Potenzials“ gemäß Wasserrahmenrichtlinie für erheblich veränderten Flusswasserkörper (FWK 1_F009_BW).
- Erhöhung der Mindestwassermenge von derzeit 3 – 9 m³/s nach den Maßstäben des Wasserhaushaltsgesetzes zur 
  Wiederherstellung des Fließgewässercharakters.
- Fortführung des Geschiebemanagements aus den oberliegenden Stauhaltungen auf Basis der morphologischen Untersuchungen. Bei allen Baumaßnahmen
  an Bauwerken ist die Möglichkeit der Verbesserung der Geschiebedurchgängigkeit zu prüfen.
- Herstellung von Seitenarmen als erweiterte Fließgewässer-Lebensräume mit Fließgewässercharakter mit ausreichender Mindestwasserführung.
- Stabilisierung und Anhebung der Gewässersohle unter Erhalt des Fließgewässercharakters zur Verhinderung weiterer Sohleintiefung sowie zur 
  Förderung von Ausuferung und Wasserrückhalt in der Fläche und von auentypischen Grundwasserverhältnissen und Feuchtlebensräumen [65.2], 
  insbesondere oberhalb der zerstörten Schwelle Buxheim. 
- Förderung der Eigenentwicklung durch Bereitstellung breiter Uferstreifen, teilweiser Rückbau der Ufersicherung [70.2] sowie weitere morphologische 
  Entwicklungsmaßnahmen in Schwerpunktbereichen außerhalb von Siedlungsbereichen.
- Aktive Aufweitung des eingeengten Gewässerbettes, um naturnahe Uferstrukturen und die Entstehung lichter, sich eigendynamisch verändernder, 
  kiesiger Pionierstandorte zu fördern.
- Strukturverbessernde Maßnahmen im vorhandenen Gewässerbett.
- Wiederherstellung der biologischen Durchgängigkeit an Wehren, Schwellen und Bachmündungen [69.2, 69.3, 69.4, 69.5].
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Wehranlage

Durchgängigkeit der Querbauwerke

Die Einstufung der Durchgängigkeit erfolgte auf Grundlage der Erhebungen 
der bayerischen Wasserwirtschaftsverwaltung (2010) sowie eigener Einschätzungen (Stand 2013)

durchgängig
unzureichend bzw. eingeschränkt durchgängig
nicht durchgängig

Querbauwerke und sonstige Einbauten

Damm und Deich

Raue Rampe, Sohlenbauwerk
Absturz
Wehr
WasserkraftwerkK

Entwicklungsziele und Maßnahmen

Code Maßnahme der Wasserrahmenrichtlinie[75.1]

Gewässerstruktur

Uferstreifen und Aue

Gewässerdurchgängigkeit
Wasserausleitung in die Aue fördern
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Vegetation und Nutzung
FF - Fließgewässer naturnah
FX - Fließgewässer in Linienführung deutlich verändert oder verbaut
SU - Stillgewässer mit naturnaher Entwicklung
SX - Stillgewässer verändert, naturfern (Teich, Becken, Absetzbecken)
SU-a - Altwasser, wechselfeuchte Auerinne
Ki - Kiesbank im Flussbett
Rö - Röhricht mit Schilf und Seggen
Hn - Hochstaudenflur, nitrophil
UG-l - Ufergehölzsaum, lückig
UG-d - Ufergehölzsaum, durchgehend
AW-w - Auwald, Weichholzaue
AW-h - Auwald, Hartholzaue im Übergang zu terrestrischem Laubwald
LG - Laubgehölz, Feldgehölz, Laubhecke, Straßenbegleitgrün
LF - Laubholzforst naturfern, Pappelforst
NF - Nadelforst, Nadelgehölz (Fichte, Kiefer)
GA - Grünanlage, großer Garten, Kleingartenanl., Spiel-/ Sportplatz, Friedhof
Go - Obstwiese
A - Acker, Ackerbrache
Gi - Grünland, intensiv genutzt, Pferdekoppel, Weide
Ge - Grünland, extensiv genutzt, Streuwiese
Gk - Gras- und Krautsaum, Altgrasflur
Gm - Magerwiese, trocken
Rfg - Ruderalflur gestörter Plätze
Si - Siedlung, Einzelgebäude, Kraftwerk
Sg - Siedlung, Gewerbe und Industriegebiete
XSs - Straße, Autobahn, asphaltiert
XSw - Feldweg, Schotterweg, Parkplatz
XSb - Bahnlinie
L - Lagerplatz





